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PRÄAMBEL

Die Deutsche Gesellschaft für Unfallchirurgie e.V. (DGU) gibt seit 
1996 als wissenschaftliche Fachgesellschaft Leitlinien für die un-
fallchirurgische Diagnostik und Therapie heraus. Diese Leitlinien 
werden von der Kommission Leitlinien in Zusammenarbeit mit der 
Österreichischen Gesellschaft für Unfallchirurgie (ÖGU) formuliert 
und zusammen mit dem Geschäftsführenden Vorstand der DGU 
verabschiedet. Die Leitlinien werden mit der Leitlinienkommission 
der Deutschen Gesellschaft für Orthopädie und Orthopädische Chir-
urgie (DGOOC) konsentiert. 

Die Leitlinien sind auf der Homepage der Arbeitsgemeinschaft Me-
dizinisch Wissenschaftlicher Fachgesellschaften AWMF publiziert 
(awmf.org). Die Liste aller aktuellen DGU-Leitlinien findet sich auf 
der Homepage der DGU mit einem jeweiligen Link zur betreffenden 
Seite der AWMF (dgu-online.de). 

Leitlinien können wegen des rasanten Wachstums des medizini-
schen Wissens und seiner relativ kurzen Halbwertszeit immer nur 
eine Momentaufnahme sein. Daher hat sich die AWMF darauf geei-
nigt, dass Leitlinien alle 5 Jahre überarbeitet werden sollen. Danach 
gilt die Gültigkeit dieser Leitlinien als abgelaufen. 

Die Leitlinienkommission der DGU arbeitet ständig an der Novel-
lierung ihrer Leitlinien, kann aber die 5-Jahresfrist nicht immer ein-
halten. Daher sollte bei jeder konkreten Anwendung einer Leitlinie 
geprüft werden, ob die betreffende Aussage noch dem aktuellen 
Stand des Wissens entspricht. Das gilt auch schon vor Ablauf der 
5-Jahresfrist. Die Erfahrung der Leitlinienkommission mit Novellie-
rungen hat gezeigt, dass sich die notwendigen Änderungen nach 5 
Jahren meist auf die Diagnostik, die Indikationen und die Operati-
onsverfahren beziehen. Der weit überwiegende Inhalt der Leitlinien 
hat dagegen lange Bestand.

Die Mitglieder der Leitlinienkommission, die Federführenden Auto-
ren und die Arbeitsgruppen arbeiten ehrenamtlich. Die jeweiligen Er-
klärungen zur Compliance finden sich bei jeder Leitlinie auf der Seite 
der AWMF. Die Methodik der Leitlinienentwicklung und das Verfah-
ren der Konsensbildung sind in einer gesonderten Ausarbeitung im 
Detail dargestellt, die jeder Leitlinie beigefügt ist. Der aktuelle Stand 
der Leitlinienentwicklung kann beim Leiter der Leitlinien-Kommissi-
on oder der Geschäftsstelle der DGU erfragt werden (office@dgu-
online.de).
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Leitlinien sollen Ärzten, Mitgliedern medizinischer Hilfsberufe, Pati-
enten und interessierten Laien zur Information dienen und zur Quali-
tätssicherung beitragen. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass Leitlini-
en nicht in jeder Behandlungssituation uneingeschränkt anwendbar 
sind. Die Freiheit des ärztlichen Berufes kann und darf durch Leitlini-
en nicht eingeschränkt werden. Leitlinien sind daher Empfehlungen 
für ärztliches Handeln in charakteristischen Situationen. Im Einzelfall 
kann durchaus eine von den Leitlinien abweichende Diagnostik oder 
Therapie angezeigt sein. Leitlinien berücksichtigen in erster Linie 
ärztlich-wissenschaftliche und nicht wirtschaftliche Aspekte.

Die unfallchirurgischen Leitlinien werden nach Möglichkeit stich-
wortartig ausgearbeitet und sollen kein Ersatz für Lehrbücher oder 
Operationslehren sein. Daher sind die Leitlinien so kurz wie mög-
lich gehalten. Begleitmaßnahmen wie die allgemeine präoperative 
Diagnostik oder die Indikation und Art einer eventuellen Thrombo-
seprophylaxe oder Antibiotikatherapie werden nicht im Einzelnen 
beschrieben, sondern sind Gegenstand gesonderter Leitlinien. Die 
Behandlungsmethoden sind meist nur als kurze Bezeichnung und 
nicht mit Beschreibung der speziellen Technik aufgeführt. Diese fin-
det man in Operationslehren und aktuellen wissenschaftlichen Pu-
blikationen.

Die unfallchirurgischen Leitlinien sind nach einer einheitlichen Glie-
derung aufgebaut, so dass man bei allen Leitlinien z.B. unter Punkt 
4 die Diagnostik mit ihren Unterpunkten findet. Dabei kann die Glie-
derung einzelner Leitlinien in den Unterpunkten sinnvoll angepasst 
werden.

Die Leitlinien sind so abgefasst, dass sie für die Zukunft Innova-
tionen ermöglichen und auch seltene, aber im Einzelfall sinnvolle 
Verfahren abdecken. Die Entwicklung des medizinischen Wissens 
und der medizinischen Technik schreitet besonders auf dem Gebiet 
der Unfallchirurgie so rasch fort, dass die Leitlinien immer nur den 
momentanen Stand widerspiegeln. 

Neue diagnostische und therapeutische Methoden, die in den vor-
liegenden Leitlinien nicht erwähnt werden, können sich zukünftig als 
sinnvoll erweisen und entsprechend Anwendung finden. 

Die in den Leitlinien aufgeführten typischen Schwierigkeiten, Risi-
ken und Komplikationsmöglichkeiten stellen naturgemäß keine voll-
ständige Auflistung aller im Einzelfall möglichen Eventualitäten dar. 
Ihre Nennung weist darauf hin, dass sie auch trotz aller Sorgfalt des 
handelnden Arztes eintreten können und im Streitfall von einem Be-
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handlungsfehler abzugrenzen sind. Es muss immer damit gerechnet 
werden, dass selbst bei strikter Anwendung der Leitlinien das er-
wünschte Behandlungsergebnis nicht erzielt werden kann. 

Leitlinien basieren auf wissenschaftlich gesicherten Studienergeb-
nissen und dem diagnostischen und therapeutischen Konsens der-
jenigen, die Leitlinien formulieren. Medizinische Lehrmeinung kann 
aber nie homogen sein. Dies wird auch dadurch dokumentiert, dass 
verschiedene wissenschaftliche Fachgesellschaften Leitlinien zu 
ähnlichen Themen mit gelegentlich unterschiedlichen Aussagen 
herausgeben.

Leitlinien oberhalb des Niveaus S1 basieren u.a. auf einer systema-
tischen Literaturrecherche und -bewertung mit dem Ziel, bestimmte 
Aussagen Evidenz basiert treffen zu können. Der Evidenzgrad wird 
nach den DELBI-Kriterien ermittelt. Auf Grund des raschen medizi-
nischen Fortschritts finden sich in der Unfallchirurgie leider nur re-
lativ wenige evidenzbasierte Aussagen, weil diese aufwändige For-
schungsarbeiten und Nachuntersuchungen über einen oft 10-jähri-
gen oder noch längeren Zeitraum voraussetzen.

Bei fraglichen Behandlungsfehlern ist es Aufgabe des Gerichtsgut-
achters, den zum maßgeblichen Zeitpunkt geltenden Medizinischen 
Standard zu beschreiben und dem Gericht mitzuteilen. Die Funktion 
des fachgleichen und erfahrenen Gutachters kann nicht durch Leitli-
nien ersetzt werden. Ihre Anwendung setzt medizinischen Sachver-
stand voraus.

Univ.-Prof. Dr. med. Klaus Michael Stürmer	               Göttingen, den 9. Oktober 2018 
Leiter der Leitlinien-Kommission 
Deutsche Gesellschaft für Unfallchirurgie e.V.
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